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Gemeinde Neuhausen am Rheinfall Beleg Nr.  

 vom  

 
 
 
Öffentliche Beurkundung ENTWURF vom 26.11.2021 

 
 

Kaufvertrag 
 
 
 
 

Parteien 

 
Verkaufpartei 

 
 Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall 

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 
vertreten durch den Gemeinderat und dieser durch den 
Bevollmächtigten de Quervain Patrick,  
von Büttenhardt SH, in CH-8213 Neunkirch, 
Gächlingerstrasse 5a 

Alleineigentum  

 
 

Kaufpartei (Ehegatten) 

 
1 Ehrat geb. Messora Simona, 30.08.1988 (w) 

verheiratet, von Schaffhausen SH 
Löwensteinstrasse 5, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 

Miteigentum 1/2 

 
2 Ehrat Sandro Romano, 18.04.1991 (m) 

verheiratet, von Neuhausen am Rheinfall SH, Lohn SH 
Löwensteinstrasse 5, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 

Miteigentum 1/2 
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Vertragsobjekt 

 
Grundbuch Neuhausen am Rheinfall/426 

Grundstückbeschreibung 
 

Grundstücksart: Liegenschaft 

Form der Führung: Eidgenössisch 

Lagebezeichnung Zuuba  

Plan-Nr. 1  

Fläche: 338 m² 

Bodenbedeckung: Gartenanlage, 225 m² 
Gebäude, 113 m² 

Gebäude: Wohngebäude, Vers.-Nr. 80, 113 m2 
  Feldeggstrasse 2, 8212 Neuhausen am Rheinfall 

 
 
Anmerkungen 
 
Datum/Beleg  Bezeichnung 

08.03.1944 3655  Bebauungsplan, ID.1000/000098 

 
 
Vormerkungen  
 
Datum/Beleg  Bezeichnung 

keine   

 
 
Dienstbarkeiten  
 
Datum/Beleg  Bezeichnung 

08.11.1933 D UEB 20315 (L) Kanalisationsdurchleitungsrecht, ID.1000/020315 
  z.G. Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall, Neuhausen am 
Rheinfall 

 
 
Grundlasten 
 
Datum/Beleg  Bezeichnung 

keine   

 
 
Grundpfandrechte 
 
Datum/Beleg Grundpfandrecht 

keine  
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Kaufpreis 

 
Der Kaufpreis beträgt für 
 
Grundbuch Neuhausen am Rheinfall/426 CHF 675’000.00 
(sechshundertfünfundsiebzigtausend Franken)   
 
Der Kaufpreis ist anlässlich der Eigentumsübertragung von der Kaufpartei auf das 
Konto IBAN CH87 0078 2006 0307 9210 1 der Verkaufpartei bei der Schaffhauser 
Kantonalbank zu bezahlen.  

Die Kaufpartei hat sich bei der Eigentumsübertragung über diese Zahlung durch 
Vorlegung eines unwiderruflichen Bankzahlungsversprechens auszuweisen. 

Wird die Bank über die erfolgte Eigentumsübertragung erst nach Clearingschluss 
informiert, kann die Zahlung erst mit Valuta des darauf folgenden Bankwerktages 
ausgeführt werden. Die Verkaufpartei hat daraus gegenüber der Kaufpartei keinen 
Anspruch auf Verzugszins.  

 
 
 

Weitere Vereinbarungen 

1. Eigentumsübertragung 

Die Eigentumsübertragung hat nach Genehmigung dieses Rechtsgeschäftes 
durch den Einwohnerrat der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall und einer 
allfälligen Volksabstimmung zu erfolgen. 

Sobald die nötigen Genehmigungen vorliegen, kann jede Vertragspartei von der 
anderen unter Ansetzung einer angemessenen Frist die Vertragserfüllung 
verlangen. Nach unbenütztem Ablauf dieser Frist befindet sich die säumige 
Partei in Verzug. 

Bei Verzug der Verkauf- als auch der Kaufpartei ist der säumigen Partei eine 
Nachfrist im Sinne von Art. 107 OR anzusetzen. Art. 214 OR über den 
Käuferverzug findet keine Anwendung. 
 
Sollten die nötigen Genehmigungen bis am 30.06.2022 nicht vorliegen, so fällt 
dieses Rechtsgeschäft in allen Teilen und entschädigungslos dahin.  

2. Besitzesantritt 

Der Besitzesantritt, d.h. der Übergang des Vertragsobjektes in Rechten und 
Pflichten, Nutzen und Gefahr erfolgt mit der Eigentumsübertragung (Antrittstag). 



- 4 - 

0426-Kauf.docx 

3. Separate Abrechnung 

Die Vertragsparteien rechnen über die mit dem Vertragsobjekt verbundenen 
Abgaben/Nebenkosten (z.B. Kehrichtgebühren, Wasser/Abwasser, Gebäude-
versicherung, Energievorrat) separat ab, Wert Antrittstag.  

4. Gewährleistung 

Die Vertragsparteien sind von der Urkundsperson auf die Art. 192 - 196 des 
Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) über die Rechtsgewährleistung 
sowie die Art. 197 ff. und Art. 219 OR über die Sachgewährleistung 
(Mängelhaftung) aufmerksam gemacht worden. 

Die Kaufpartei übernimmt das Vertragsobjekt in dem ihr bekannten, 
gegenwärtigen Zustand. Die Verkaufpartei hat bis zur Eigentumsübertragung 
keine Unterhalts- oder Erneuerungsarbeiten mehr vorzunehmen. Das 
Vertragsobjekt ist besenrein zu übergeben. 

Jede Gewährspflicht (Haftung) der Verkaufpartei für Rechts- und Sachmängel 
am Vertragsobjekt im Sinne des OR wird aufgehoben, soweit in diesem Vertrag 
nichts anderes vereinbart ist. Die Verkaufpartei hat ausserhalb dieses Vertrages 
keine Zusicherungen für das Vertragsobjekt abgegeben.  

Die Parteien sind von der Urkundsperson über die Bedeutung dieser 
Freizeichnungsvereinbarung orientiert worden. Insbesondere darüber, dass 
diese Vereinbarung ungültig ist, wenn die Verkaufpartei der Kaufpartei die 
Gewährsmängel absichtlich, grobfahrlässig oder arglistig verschwiegen hat (Art. 
100 Abs. 1, 192 Abs. 3 und 199 OR). 

5. Private Schaden- und Haftpflichtversicherungen 

Die Vertragsparteien haben Kenntnis von Artikel 54 des Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG), wonach Verträge über private Schaden- und 
Haftpflichtversicherungen auf die Kaufpartei übergehen, sofern diese den Über-
gang nicht innert 30 Tagen nach der Handänderung beim Versicherer mit 
schriftlicher Erklärung ablehnt. Allfällige Versicherungspolicen sind der Kauf-
partei bei der Eigentumsübertragung zu übergeben.   

Die obligatorische Versicherung bei der Gebäudeversicherung des Kantons 
Schaffhausen für Feuer- und Elementarschäden geht von Gesetzes wegen auf 
die Kaufpartei über.  

6. Miet- und Pachtverträge 

Die Parteien haben Kenntnis von den gesetzlichen Bestimmungen über die 
Veräusserung von Miet- (Art. 261 OR) und Pachtgegenständen (Art. 290 OR). 

Die Verkaufpartei erklärt, dass für das Vertragsobjekt weder Miet- noch 
Pachtverträge bestehen.  
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7. Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen 

Die Urkundsperson hat die Kaufpartei darauf hingewiesen, dass öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkungen unabhängig von einer Anmerkung im 
Grundbuch rechtsgültig bestehen können. Die Kaufpartei hat sich selber bei den 
zuständigen Amtsstellen über den Bestand solcher Eigentumsbeschränkungen 
(Nutzungsvorschriften und -beschränkungen, baurechtliche Vorschriften und 
Auflagen, Altlasten etc.) zu informieren.  

8. Elektrische Niederspannungsinstallationen 

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass nach Ziffer 3 des Anhangs zur 
Verordnung über die elektrischen Niederspannungsinstallationen vom 7.11.2001 
(SR 734.27) die Niederspannungsinstallationen mit zehn- oder zwanzigjähriger 
Kontrollperiode bei einer Handänderung kontrolliert werden müssen, wenn seit 
der letzten Kontrolle mehr als fünf Jahre vergangen sind. Sämtliche anfallenden 
Kosten, auch solche zur Behebung allfälliger Mängel, sind von der Kaufpartei zu 
bezahlen.  

9. Güterstand 

Die Kaufpartei erklärt, dem ordentlichen Güterstand der Errungenschafts-
beteiligung zu unterstehen.  

10. Gebühren 

Die Gebühren für Ausfertigung, Beurkundung und Grundbucheintragung dieses 
Rechtsgeschäftes bezahlen die Parteien je zur Hälfte. Die Parteien haften 
gemäss Artikel 136 Abs. 5 EG ZGB solidarisch. 

11. Vollständiger Wortlaut 

Die Kaufpartei kennt die bestehende Dienstbarkeit und Anmerkung und 
verzichtet auf deren nähere Umschreibung in diesem Vertrag. 

12. Grundstücksgrenzen 

Die Grundstücksgrenzen richten sich nach dem Plan für das Grundbuch. 

13. Zustimmungen 

Der Gemeinderat Neuhausen am Rheinfall hat den Liegenschaftsverkauf mit 
Beschluss vom 09.11.2021 zu Handen des Einwohnerrats der Gemeinde 
Neuhausen am Rheinfall verabschiedet und - vorbehältlich dessen Zustimmung - 
den Leiter Hochbau, Patrick de Quervain, zum Geschäftsvollzug ermächtigt (vgl. 
Protokollauszug bei den Akten). 
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Schaffhausen, 
 
Die Verkaufpartei: Die Kaufpartei: 
 

Einwohnergemeinde Neuhausen am 
Rheinfall 
 
 
………………………………………………... 
vertreten durch den Bevollmächtigten  
de Quervain Patrick 

 

 
 
 
 
………………………………………………... 
Ehrat geb. Messora Simona 

 
 

 
 
 
………………………………………………... 
Ehrat Sandro Romano 

 
 
 
 

Beurkundung 

Diese Urkunde enthält den mir mitgeteilten Parteiwillen. Sie ist heute den in der 
Urkunde genannten erschienenen Personen vorschriftsgemäss zur Kenntnis gebracht, 
von diesen als richtig anerkannt und vor mir unterzeichnet worden.  

Schaffhausen, 

GRUNDBUCHAMT  
DES KANTONS SCHAFFHAUSEN 

Die Urkundsperson: 
 
 
 
 Claudine Güntert, Grundbuchverwalterin 



Mutationsnummer 1 2019-002 1

Kanton Schaffhausen
Amt für Geoinformation
Mühlentalstrasse 105
CH-8200 Schaffhausen
~ap sh ch

Mutationsurkunde

Gemeinde

Neuhausen am Rheinfall

Datum

19. Februar 2019

Die Vermarkung erfolgt aufgrund der im Mutationspian festgelegten, neuen Grundstücksgrenzen.

Vermarkung ausgeführt

ci Vermarkung zurückgestellt

Als Grundlage dienen die Daten der amtlichen Vermessung sowie der Auftrag

von: Baureferat
Zentralstrasse 52, 8212 Neuhausen am Rheinfall

vom: Mittwoch, 6. Februar 2019

Rechtzeitig vor Beginn von Bauarbeiten ist das Amt für Geoinformation zwecks Absteckung der
Grenzpunkte zu benachrichtigen. Wird dies unterlassen, übernimmt der Bauherr die
Verantwortung für die Folgen von allfälligen Grenzanpassungen.

Hinweis: Diese Mutationsurkunde ist innerhalb eines Jahres seit der Erstellung der Mutationsakten
zur grundbuchlichen Behandlung anzumelden. Geschieht dies nicht fristgemäss, wird der
rechtsgültige Zustand auf Kosten des Bestellers wieder hergestellt. Diese Frist läuft ab am
19.02.2020.
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Mutation 2019-002 1:500 Neuhausen am Rheinfall
Kanton Schaffhausen
Amt für Gecinformation
Mühlentalstrasse 105
CH4200 Schaffhausen
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Mutationsnummer 1 201 9-002 1

Mutationstabelle

Ausgleich der Teilflächen auf den neuen Bestand.
Rundungsdifferenzen werden ausgewiesen.

Die Richtigkeit bescheinigt:

Schaffhausen, 19. Februar 2019

Der Kanto

Alte Parz. Nr.

Neue Parz.
Nr.

3903

Total der
neuen Parz.

Total der
alten Parz.
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